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Kapitel 1 

Datenschutz und Digitalisierung im Stall

Seit jeher prägt die Nahrungsmittelversorgung nicht nur unsere Ernährung, son-
dern auch das soziale Miteinander.1 Dabei ist zu beobachten, dass jeden Fortschritt 
in der Lebensmittelversorgung unerwünschte Nebenwirkungen begleiten.2 So 
führt etwa das Übermaß an ungesunden Nahrungsmitteln dazu, dass vor allem 
Menschen in Industrienationen zu wenig gesündere Lebensmittel zu sich nehmen 
und aus dem Grund erkranken.3 Wachsende Bedrohungen für die Gesamtbevöl-
kerung – wie etwa der Klimawandel – und zahlreiche Skandale steigern das Be-
wusstsein der Menschen für ihren Konsum.4 Neben den ökologischen Folgen der 
Land wirtschaft sorgt sich die Gesellschaft immer häufiger auch um das Wohl-
ergehen der Nutztiere.5 Kontinuierlich steigt die Zahl der Menschen, die ihren 
Nahrungsmittelkonsum und in dem Zusammenhang ebenso die Vorgänge hinter-
fragen, welche zur Lebensmittelerzeugung dienen.6 Das führt gelegentlich dazu, 
dass sich Menschen bewusst dafür entscheiden, bestimmte Produkte nicht zu sich 
zu nehmen.7

 1 Meyer, Ernährung als soziales Phänomen, in: Godemann / Bartelmeß, Ernährungskommu-
nikation, S. 48; Renner / Arens-Azevêdo / Watzl et al., Ernährungs Umschau 2021, S. 144 (151); 
Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Lebensmitteln, S. 13.
 2 Rösener, Agrarinnovationen in Mittelalter und Neuzeit, in: Jakubowski-Tiessen, Von Amts-
gärten und Vogelkojen, S. 142; Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Lebensmitteln, 
S. 13.
 3 WHO, Global strategy on diet, physical activity and health, S. 2; dies., Gesundheit 2020, 
S. 5.
 4 Führer, Das Fleisch der Republik, S. 1; Kluge, Agrarwirtschaft und ländliche Gesellschaft 
im 20. Jahrhundert, S. 58; zu den Lebensmittelskandalen siehe etwa Kepplinger, Hausgemacht 
oder mediengerecht? Lebensmittelskandale als mediales Phänomen, in: Bosch / Leible / Wallau, 
Lebensmittel in den Medien, S. 34.
 5 DBV, Situationsbericht 2022/23, S. 15–16; Rösener, Agrarinnovationen in Mittelalter und 
Neuzeit, in: Jakubowski-Tiessen, Von Amtsgärten und Vogelkojen, S. 143; Settele, Jahrbuch für 
Geschichte des ländlichen Raumes 2016, S. 154 (154); dies., Revolution im Stall, S. 11; dies., 
Deutsche Fleischarbeit, S. 17.
 6 Führer, Das Fleisch der Republik, S. 1; Settele, Jahrbuch für Geschichte des ländlichen 
Raumes 2016, S. 154 (154); dies., Deutsche Fleischarbeit, S. 16–17.
 7 Führer, Das Fleisch der Republik, S. 1; Settele, Revolution im Stall, S. 11.

1
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§ 1 Vom Jäger und Sammler

Betrachtet man den derzeitigen Stand der Lebensmittelproduktion, ist kaum 
vorstellbar, dass unsere frühesten Vorfahren vor etwa 1,5 Millionen Jahren noch 
Aasfresser waren, weil sie keine Waffen für die Jagd besaßen.8 Wie Ausgrabungs-
befunde belegen, ergänzte der Sammler9 seine Nahrungsbeschaffungsmethoden 
erst vor etwa 700.000 Jahren um das Jagen.10 Erste Anfänge von Viehhaltung und 
Ackerbau lassen sich auf ungefähr 11.000 Jahre zurückdatieren, als die Jäger und 
Sammler ihre aneignende Wirtschaftsweise für die produzierende aufgaben und 
sich von ihrem Nomadendasein lossagten, um sich zu sesshaften Mitgliedern 
verschiedener Gemeinschaften überall auf der Erde zu wandeln.11 Seitdem prägt 
eine immer weiter wachsende Bevölkerung mit steigenden Bedürfnissen die land-
wirtschaftliche Erzeugung, die infolgedessen einem stetigen Kosten-, Innovations- 
und Produktivitätsdruck ausgesetzt ist.

In den sesshaften Gemeinschaften wurde es immer bedeutender, vorausschau-
end zu planen, zu haushalten und zu kooperieren.12 Indem eine Gemeinschaft ihr 
Vorgehen koordinierte, verbesserte sie ihre Möglichkeiten, um Lebensmittel zu be-
schaffen und um sie anschließend vor Feinden zu schützen.13 Außerdem stellten die 
Menschen mit der Zeit fest, dass es nützlich ist, Tiere zunächst bloß einzufangen 
und erst zu töten, wenn die Menschen die Tiere als Nahrung benötigten.14 So be-
gannen die Menschen, Vorräte anzulegen und Befestigungen zu errichten.15 Ihnen 

 8 Smil, Population and Development Review 2002, S. 599 (603).
 9 Zur einfacheren Lesbarkeit verwendet diese Arbeit das generische Maskulinum. Aussagen 
zu geschlechtlicher Identität sind damit nicht verbunden und auch nicht beabsichtigt.
 10 Von dem Zeitpunkt an war der Mensch ein Allesfresser, siehe Nentwig, Homo sapiens – 
Vom Jäger und Sammler zum Bedroher der Schöpfung, in: Klose / Oehler, Gott oder Darwin?, 
S. 275; Smil, Population and Development Review 2002, S. 599 (603).
 11 Benz, Die Neolithisierung im Vorderen Orient, S. III; Bogucki, American Scientist 1996, 
S. 242 (242); Brock, Leben in Gesellschaften, S. 221; Gronenborn / Terberger, Archäologie in 
Deutschland, Sonderheft: Vom Jäger und Sammler zu Bauern – Die Neolithische Revolution 
2014, S. 6 (7); Lombardo / Iriarte / Hilbert et al., Nature 2020, S. 190 (190); Martin, Menschheit 
auf dem Prüfstand, S. 213; Müller, Archäologie in Deutschland, Sonderheft: Vom Jäger und 
Sammler zu Bauern – Die Neolithische Revolution 2014, S. 15 (15); Neubauer, Historische 
Sozialkunde 2009, S. 5 (9); Smil, Population and Development Review 2002, S. 599 (605); 
Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Lebensmitteln, S. 13.
 12 Spezifisch zu den Anfängen der Landwirtschaft in Europa, Bogucki, American Scien-
tist 1996, S. 242 (244–245); Smil, Population and Development Review 2002, S. 599 (605); 
 Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Lebensmitteln, S. 14.
 13 Martin, Menschheit auf dem Prüfstand, S. 223; Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeu-
gung von Lebensmitteln, S. 15.
 14 Müller, Archäologie in Deutschland, Sonderheft: Vom Jäger und Sammler zu Bauern – Die 
Neolithische Revolution 2014, S. 15 (16); Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von 
Lebensmitteln, S. 15; eindrücklich zu den Methoden der Jäger Martin, Menschheit auf dem 
Prüfstand, S. 208–210.
 15 Gronenborn / Terberger, Archäologie in Deutschland, Sonderheft: Vom Jäger und Sammler 
zu Bauern – Die Neolithische Revolution 2014, S. 6 (7); Martin, Menschheit auf dem Prüfstand, 
S. 213; Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Lebensmitteln, S. 16.
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wurde bewusst, dass sie ihr Umfeld vorteilbringend beeinflussen können, und sie 
erfanden Techniken, um die Nahrungsmittelbeschaffung und -lagerung stetig zu 
verbessern.16 Das Gelernte gaben sie durch Sprache oder Zeichen weiter.17

In der Folge vollzog sich über lange Zeiträume ein Wandel: Der Mensch züch-
tete wildwachsende Pflanzen zu Kulturpflanzen und Wildtiere zu Haustieren.18 Die 
Nahrungsmenge nahm derart zu, dass sich immer mehr Menschen von ihr ernähren 
konnten.19 In der Folge stiegen auch die Geburten und die Zahl an Kindern, welche 
die ersten Lebensjahre überlebten.20 Mit dem Bevölkerungswachstum vergrößerte 
sich jedoch die Angst des Einzelnen um sein Überleben und infolgedessen auch 
die individuellen Anstrengungen, die eigene Nahrung zu sichern.21 Daraus resul-
tierten Kämpfe um die Ressourcen.22 Aus den Versuchen, die Konkurrenzkämpfe 
zu verhindern, erwuchsen soziale Hierarchien: Eliten entwickelten sich, die an 
den Überschüssen teilhatten, welche die Bauern erwirtschafteten, und deren Auf-
gabe es war, die Gemeinschaft zu führen anstatt Nahrungsmittel zu beschaffen.23 
Nach und nach widmeten sich immer mehr Menschen anderen Aufgaben als der 
Nahrungsmittelbeschaffung, weil die Bauern kontinuierlich steigende Nahrungs-
mittelüberschüsse produzierten.24

Um die wachsenden und neu entstehenden Bedürfnisse der Menschen zu be-
friedigen, begannen die Mitglieder unterschiedlicher Gemeinschaften damit, Nah-
rungsmittel, Materialien und Ideen untereinander auszutauschen – wenn auch noch 
in geringem Umfang –, welche die Gemeinschaften selbst nicht herstellen konn-

 16 Gronenborn / Terberger, Archäologie in Deutschland, Sonderheft: Vom Jäger und Sammler 
zu Bauern – Die Neolithische Revolution 2014, S. 6 (7); Neubauer, Historische Sozialkunde 
2009, S. 5 (9); Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Lebensmitteln, S. 16.
 17 Martin, Menschheit auf dem Prüfstand, S. 216; Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeu-
gung von Lebensmitteln, S. 16.
 18 Müller, Archäologie in Deutschland, Sonderheft: Vom Jäger und Sammler zu Bauern – 
Die Neolithische Revolution 2014, S. 15 (16); Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung 
von Lebensmitteln, S. 15.
 19 Martin, Menschheit auf dem Prüfstand, S. 215; Müller, Archäologie in Deutschland, Son-
derheft: Vom Jäger und Sammler zu Bauern – Die Neolithische Revolution 2014, S. 15 (19–20); 
Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Lebensmitteln, S. 15.
 20 Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Lebensmitteln, S. 17.
 21 Martin, Menschheit auf dem Prüfstand, S. 220–221; Sundrum, Gemeinwohlorientierte Er-
zeugung von Lebensmitteln, S. 17.
 22 Müller, Archäologie in Deutschland, Sonderheft: Vom Jäger und Sammler zu Bauern – Die 
Neolithische Revolution 2014, S. 15 (17); Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Le-
bensmitteln, S. 18; dazu, dass Gruppen seit jeher um Nahrung und Lebensräume konkurrieren, 
Martin, Menschheit auf dem Prüfstand, S. 220–221.
 23 Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Lebensmitteln, S. 18; allgemein dazu, 
dass ein gemeinschaftliches Miteinander Konkurrenzkämpfe und Hierarchien hervorbringt, 
Martin, Menschheit auf dem Prüfstand, S. 223–224; Neubauer, Historische Sozialkunde 2009, 
S. 5 (9).
 24 Rösener, Agrarinnovationen in Mittelalter und Neuzeit, in: Jakubowski-Tiessen, Von Amts-
gärten und Vogelkojen, S. 133; Sundrum, Gemeinwohlorientierte Erzeugung von Lebensmitteln, 
S. 18.




